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Fragebogen 
Genehmigung des Abkommens zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und dem Ministerkabinett der Ukraine über die 
Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine 

Vernehmlassung vom 12. September 2025 bis zum 12. November 2025 

 
Absender 

Name und Adresse des Kantons oder der Organisation: 

Regierungsrat des Kantons Uri 

Kontaktperson für Rückfragen (Name, E-Mail, Telefon): 

Dominic Gisler, dominic.gisler@ur.ch, +41 41 875 23 96 

 

Genehmigung des Abkommens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem 
Ministerkabinett der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der 
Ukraine 

1. Stimmen Sie der Genehmigung des Abkommens zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und dem Ministerkabinett der Ukraine über die Zusammenarbeit im 
Wiederaufbauprozess der Ukraine zu?  

☒ Ja  ☐ Nein 

Kommentare: 

Klicken oder tippen Sie hier auf den Bildschirm, um Text einzugeben. 
2. Wenn Sie der Genehmigung zustimmen, was sind die Hauptgründe dafür?  

Klicken oder tippen Sie hier auf den Bildschirm, um Text einzugeben. 
3. Wenn Sie dagegen sind, was sind die Hauptgründe dagegen?  

Klicken oder tippen Sie hier auf den Bildschirm, um Text einzugeben. 

4. Weitere Anmerkungen: 

Der Regierungsrat des Kanton Uri unterstützt das Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und dem Ministerkabinett der Ukraine über die Zusammenarbeit im 
Wiederaufbauprozess der Ukraine. Gleichwohl ist sicherzustellen, dass die Bundesmittel 
zugunsten der Ukraine nicht zulasten anderer, für Uri bedeutender Bundesaufgaben gehen. 
Dies insbesondere im Kontext des Entlastungspakets 2027, das aus Sicht des Kantons Uri 
verschiedene nicht zielführende Kürzungen vorsieht. Etwa bei den Verbundaufgaben im 
Umweltbereich, den Globalpauschalen im Asyl- und Flüchtlingswesen, der Einlage in den 
Bahninfrastrukturfonds (BIF) und den Fondseinlagen in die Neue Regionalpolitik (NRP) - sowie 
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den Abbau von Förderinstrumenten in den Bereichen Klima, Energie und Bildung (z. B. 
Gebäudeprogramm, Landschaftsqualitätsbeiträge, Umweltbildungsförderung). 


